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Vorlage der Staalsregierung.

Gesetz
vom.

über

die Mitwirkung der Nationalversammlung an der Regelung von
Eisenbahntarifen, Post-, Telegraphen- und Telephongebühren und
Preisen der Monopolgegenständen sowie von Bezügen der in staat¬

lichen Betrieben Angestellten.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

§ i.

Die Neufestsetzung

a) der Tarifgrundlagen der Staatsbahnen und
der vom Staate betriebenen Privatbahnen,
soweit bei diesen der Staatseisenbahnverwaltung
das freie Tarifierungsrecht zusteht, für die Be¬
förderung von Personen und Reisegepäck sowie

' * für die allgemeinen Gütertarisklassen und für
jene Artikel, für die allgemeine Gütertarif¬
klassen nicht vorgesehen sind,

b) der Gebühren für die Beförderung von Post¬
sendungen und Telegrammen, ferner der Fern¬
sprechteilnehmer-, Aufnahms- mtb Sprech¬
gebühren, endlich

c) der staatlichen Jnlandverschleißpreise und Ver¬
brauchsabgaben (Lizenzgebühren) für Gegen¬
stände der staatlich bewirtschafteten Monopole

erfolgt, sofern nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen
oder sonstige von der Nationalversammlung ge¬
nehmigte Abmachungen in Betracht kommen, nur
unter Mitwirkung der Nationalversammlung.

§ 2.

Ebenso bedarf die Neufestsetzung der Bezüge
von Angestellten, die in den im § l genannten Be¬
trieben beschäftigt sind, der Mitwirkung der National¬
versammlung.
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§ 3.

(1) Die Staatsregierung legt ihre nach tz i und 2
erforderlichen Anträge dem Präsidenten der National¬
versammlung vor und dieser weist sie unmittelbar
dem Hauptausschuß oder einem besonderen ständigen
Ausschüsse der Nationalversammlung zu.

(2) Der Ausschuß hat die Anträge sofort in Ver¬
handlung zu nehmen. Wenn über sie zwischen der
Staatsregierung und dem Ausschuß das Einver
nehmen erzielt wird, so hat der zuständige Staats¬
sekretär die vereinbarte Neuregelung unter Hinweis
auf die Zustimmung des Ausschusses kundzumachen.

(3) Andernfalls hat der Ausschuß au die National¬
versammlung zu berichten und Antrag zu stellen,
worüber die Nationalversammlung Beschluß faßt. Hat
die Staatsregierung gegen den Vollzug des Be¬
schlusses Bedenken, so kann sie gegen ihn Vorstel¬
lung erheben. Auf eine solche Vorstellung finden die
Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes vom
14. März 1919, St. G. Bl.Nr. 179, über die

, Volksvertretung sinngemäße Anwendung.
(4) Auf Grund des Beschlusses der National¬

versammlung hat der zuständige Staatssekretär die
Neuregelung unter Hinweis auf die Zustimmung der
Nationalversammlung kundzumachen.

8 4.

Der Ausschuß kann dem zuständigen Staats¬
sekretär die Ermächtigung erteilen, einzelne der im
ß 1 und 2 erwähnten Anordnungen, insbesondere
wenn es sich um die Deckung erhöhter Selbstkosten
der Betriebe handelt, innerhalb eines bestimmten
Rahmens oder unter besonderen Voraussetzungen
allein zu treffen und unter Berufung auf eine solche
vorherige Ermächtigung kundznmachen. Jede derart
erfolgte Neuregelung ist dem Ausschüsse ungesäumt
zur Kenntnis zu bringen.

U) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Kund¬
machung in Kraft.

. (2) Mit der Durchführung ist die Staatsregierung
betraut.

österreichische Staatsdruckerei, umv
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